
 

 
 

 
 

 

Alberswil, 10. Oktober 2017 
 
 

Vernehmlassung Gemeindeordnung 

 

Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin 

Sehr geehrte Herren Gemeinderäte 

 

Sie haben uns mit Schreiben vom 11. September 2017 eingeladen, zur neuen Gemeindeordnung Stellung zu 

nehmen. Die CVP Alberswil dankt für die Möglichkeit zur Meinungsabgabe und nimmt diese gerne wie folgt 

wahr: 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Die Revision ist insgesamt gelungen. Auf Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler im Entwurf weisen wir 

nicht separat hin. Wir gehen davon aus, dass die Gemeindeordnung diesbezüglich nochmals überprüft wird. 

 

Wir vermissen eine Bestimmung, welche regelt, wer für die Gemeinde rechtsgültig zeichnen kann. Gemäss 

§ 36 Abs. 1 des Gemeindegesetzes regelt die Gemeinde die Zeichnungsbefugnis in einem rechtsetzenden 

Erlass. Gemäss Auskunft der Gemeindeschreiberin ist dies in der Organisationsverordnung geregelt. Für die 

Gemeinde Alberswil zeichnen die Gemeindepräsidentin und die Gemeindeschreiberin zusammen rechtsgültig. 

Für Finanzgeschäfte gilt eine separate Regelung. Die Organisationsverordnung wurde vom Gemeinderat er-

lassen und nicht von der Gemeindeversammlung. Wir haben nirgends eine Rechtsgrundlage gefunden, wel-

che die Kompetenz betreffend Festlegung der Zeichnungsbefugnis direkt dem Gemeinderat einräumt. Es 

braucht daher unseres Erachtens eine separate Bestimmung in der Gemeindeordnung. 

 

§ 5 Abs. 1 

Die Amtsdauer wird allgemein auf vier Jahre festgelegt. Betreffend Revisionsstelle gilt gemäss § 29 Abs. 2 

eine andere Regelung. Die Amtsdauer der Revisionsstelle sollte ebenfalls in § 5 geregelt werden, da sie the-

matisch hierhin gehört. § 5 Abs. 1 ist daher mit einem zweiten Satz zu ergänzen: "Die Amtsdauer der Revisi-

onsstelle beträgt zwei Jahre." Der zweite Satz von § 29 Abs. 2 kann diesfalls gestrichen werden. 

 

§ 5 Abs. 5 

Dieser Absatz ist nicht verständlich und zudem überflüssig. In § 5 geht es einzig um die Amtsdauer. 
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§ 7 Abs. 3 

In der geltenden Gemeindeordnung ist die Publikation von Einbürgerungsgesuchen ausdrücklich vorgesehen. 

Sofern es keine andere gesetzliche Grundlage für eine Publikation von Einbürgerungsgesuchen - insbeson-

dere im Internet - gibt, ist diese hier aufzuführen. 

 

§ 23 Abs. 2 lit. e 

Die generelle Ermächtigung zur Ergreifung des Gemeindereferendums wird begrüsst, zumal dadurch im Zu-

sammenhang mit dem Gemeindereferendum ein schnelleres und flexibleres Handeln der Gemeinde ermög-

licht wird. Die allfällige Einberufung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung kann so verhindert wer-

den. 

 

§ 25 Abs. 1 lit. a 

Gemäss § 15 Abs. 3 FHGG sind Kreditüberschreitungen den Stimmberechtigten mit dem Jahresbericht zur 

Genehmigung zu unterbreiten. Der Gemeinderat kann also gemäss unserer Auffassung entgegen § 25 Abs. 1 

lit. a nicht abschliessend über bewilligte Kreditüberschreitungen entscheiden. § 25 Abs. 1 lit. a widerspricht 

übergeordnetem Recht. 

 

§ 28 Abs. 3 

Der Amtsantritt und die Amtsdauer ergeben sich bereits aus § 5. Absatz 3 in § 28 kann daher weggelassen 

werden. 

 

§ 29 

Die Aufgaben der externen Revisionsstelle ergeben sich bereits aus § 64 f. FHGG. Absatz 1 ist somit hinfällig. 

Der zweite Satz von Absatz zwei kann gestrichen werden, sofern § 5 Abs. 1 gemäss unserem Vorschlag 

angepasst wird. 

Die Anforderungen an die externe Revisionsstelle sind in § 62 FHGG definiert und müssen in der Gemeinde-

ordnung nicht nochmals wiedergegeben werden. Absatz 3 kann gestrichen werden. 

§ 29 könnte wie folgt zusammengekürzt werden: "Die Gemeindeversammlung bestimmt eine externe Revisi-

onsstelle. Die Anforderungen und Aufgaben ergeben sich aus dem FHGG." 

 

§ 30 Abs. 2 und 3 

Es werden die Bestimmungen gemäss § 19 FHGG wiederholt. Es würde genügen, wenn Absatz 2 wie folgt 

lauten würde: "Die Aufgaben der Controlling-Kommission ergeben sich aus dem FHGG." Absatz 3 könnte 

diesfalls weggelassen werden.  

 

§ 31 Abs. 1 

Die Reduktion der Mitglieder der Einbürgerungskommission wird begrüsst. Der Hinweis auf die Übergangsbe-

stimmungen ist jedoch nicht nötig und sollte weggelassen werden. 

 

§ 32 Abs. 1 

Die Reduktion der Mitglieder des Urnenbüros wird begrüsst. Der Hinweis auf die Übergangsbestimmungen ist 

jedoch nicht nötig und sollte weggelassen werden. Wir gehen davon aus, dass bei grösseren Wahlen und 

Abstimmungen von § 43 Abs. 3 des Stimmrechtsgesetzes Gebrauch gemacht wird, wonach die Gemeinde für 

die Ermittlung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse zusätzliches Personal einsetzen kann, das dem Urnen-

büro nicht angehört. 

 

§ 35 Abs. 2 lit. c 

Diese Bestimmung widerspricht § 31 Abs. 1. Gemäss diesem sind es nämlich neu sieben Mitglieder (Präsi-

dentIn, Gemeinderatsmitglied, fünf weitere Mitglieder). § 35 Abs. 2 lit. c könnte wie folgt heissen: "Die Anzahl 
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der weiteren Mitglieder der Einbürgerungskommission wurde per 01.01.2018 von sieben auf fünf Personen 

reduziert. Solange keine Demissionen vorliegen, amtet die Kommission nebst dem Präsidenten bzw. der Prä-

sidentin und dem Gemeinderatsmitglied mit sieben bzw. sechs weiteren Mitgliedern." 

 

§ 35 Abs. 2 lit. d 

Diese Bestimmung widerspricht § 32 Abs. 1. Gemäss diesem sind es nämlich neu sechs Mitglieder (Gemein-

depräsidentIn, GemeindeschreiberIn, vier weitere Mitglieder). § 35 Abs. 2 lit. d könnte wie folgt heissen: "Die 

Anzahl der weiteren Mitglieder des Urnenbüros wurde per 01.01.2018 von fünf auf vier Personen reduziert. 

Solange keine Demission vorliegt, amtet die Kommission nebst dem Gemeindepräsidenten bzw. der Gemein-

depräsidentin und dem Gemeindeschreiber bzw. der Gemeindeschreiberin mit fünf weiteren Mitgliedern." 

 

 

Die CVP würde es begrüssen, wenn sämtliche Rechtssätze (Gemeindeordnung, Reglemente, Verordnungen 

etc.) der Gemeinde Alberswil auf der Homepage der Gemeinde in einer neuen Rubrik "Rechtssammlung" zum 

Download angeboten würden. 

 

Freundliche Grüsse  

 

CVP Alberswil 

 

 

Matthias Häfliger 

Präsident 


